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Stellenausschreibungen 
 
 
Ausschreibung der Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters im Aufgabenbereich An-
erkennungen von Lehramtsbefähigungen aus anderen Bundesländern und aus den EU-
Mitgliedstaaten 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
vom 14. April 2015 Az.: III.3 – BS 4521 – 4b.1896 
 
Zum 1. August 2015 ist an der Zeugnisanerkennungsstelle für den Freistaat Bayern eine ganze Sachbe-
arbeiterstelle der BesGr A12/A12+AZ im Wege einer maximal auf fünf Jahre befristeten Abordnung zu 
besetzen. 
 
Die Bewertung von außerbayerischen schulischen Abschlusszeugnissen wird von der Zeugnisanerken-
nungsstelle für den Freistaat Bayern als Landesstelle für die Bewertung von außerbayerischen schuli-
schen Abschluss-zeugnissen vorgenommen.  
 
Bewerber mit Lehramtsqualifikationen, die außerhalb Bayerns in anderen Bundesländern oder in Mit-
gliedsstaaten der EU, des EWR und der Schweiz erworben wurden, müssen in Bayern für die Anerken-
nung ihrer Lehramtsbefähigung ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, bevor eine Aufnahme in den 
bayerischen Vorbereitungsdienst bzw. eine reguläre Einstellung in den bayerischen Schuldienst möglich 
ist. Die Bescheide ergehen im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst. 
 
Aufgabenbeschreibung: 
 

–  Prüfung und Verwaltung von Dokumenten und Unterlagen im Rahmen der Anerkennung  

–  Kooperation mit der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Bonn  

–  Kooperation mit den Prüfungsämtern der Universitäten  

–  Kommunikation mit Bewerbern (schriftlich und telefonisch)  

–  Erstellen von amtlichen Schreiben  

–  Erstellen von Statistiken  

–  Sichere Kenntnis der rechtlichen Grundlagen (LPOI, LPOII, EGRiLV etc.)  

–  Organisation von Fachgesprächen  

–  Organisation von Nachqualifikationen  

–  Vergleichsnotenberechnung  

–  Umrechnung ausländischer Noten ins deutsche Notensystem  

 
Fachliche Qualifikationen:  
 

–  Befähigung für das Lehramt an Grundschulen, Mittelschulen oder Volksschulen  

–  Mindestens drei Jahre berufliche Erfahrung an einer Grund- oder Mittelschule  

 
Überfachliche Qualifikationen:  
 

–  Teamfähigkeit  

–  Fähigkeit und Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche schnell und umfassend einzuarbeiten  

–  Offenheit gegenüber rechtlichen Fragestellungen und den Anforderungen staatlichen 
Verwaltungshandelns 
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–  Sicherheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 
 
Dienstsitz ist zunächst München. Die Zeugnisanerkennungsstelle ist Teil des Behördenverlagerungskon-
zepts der Bayerischen Staatsregierung in den ländlichen Raum. Es ist daher mittelfristig eine Verlagerung 
in den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen vorgesehen. Eine bis zu fünf-Jahres-Abordnung kann da-
her nur Bewerbern in Aussicht gestellt werden, die bereit sind, ihren Wohnsitz in die Nähe des Landkrei-
ses Weißenburg-Gunzenhausen zu verlegen. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist für die Besetzung mit einem schwerbehinderten Bewerber geeignet. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten sind gegeben. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach der Veröffentlichung der Aus-
schreibung im Amtsblatt unter Angabe des Aktenzeichens III.3 – BS 4521 – 4b.1896 auf dem Dienst-
weg an das 
 
Bayerisches Staatsministerium  
für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst  
Ref. III.3  
Salvatorstraße 2  
80333 München 
 
zu richten. Der Bewerbung ist gegebenenfalls eine Anlassbeurteilung (vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Richtlinien für 
die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern 
vom 7. September 2011 (KWMBl S. 306)) beizufügen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bedienstete des Freistaats Bayern (Beamte nach Beste-
hen der Probezeit und Angestellte in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis). 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, den Lehrkräften die Ausschreibung durch Aushang im Lehrerzimmer 
bekanntzugeben. 
 
gez. Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
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Ausschreibung einer Stelle am Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern in Bayreuth 
 
Am Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern, Bayreuth, ist zum Schuljahr 2015/2016 eine Plan-
stelle (A13) zu besetzen: 
 
Das Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern hat die Aufgabe der fachlichen und pädagogi-
schen Vorbildung für die Laufbahn des Förderlehrers (1. Phase). Die Ausbildung umfasst drei Schuljahre. 
 
Es können sich Lehrkräfte bewerben, die folgende Qualifikationen nachweisen: 
 
– I. und II. Lehramtsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, Haupt- bzw. Mittelschulen oder Volks-

schulen 
 

– überdurchschnittliche Ergebnisse in der letzten dienstlichen Beurteilung  
 
– mehrjährige Berufserfahrung, nach Möglichkeit auch mit Wahrnehmung von Funktionen 

 
– mehrjährige Unterrichtserfahrung in der Sekundarstufe I 

  
– Qualifikation im Bereich der Deutschdidaktik 
 
Erwünscht sind:  
 
– eine Zusatzqualifikation im Bereich Deutsch als Zweitsprache 

 
– Erfahrungen in der Förderlehrer- bzw. Lehrerausbildung und in der Lehrerfortbildung  
 
Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig. Bei Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen ist eine Beförderung bis zur Besoldungsgruppe A 14 möglich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass vor einer Versetzung an das Staatsinstitut eine Probezeit auf dem We-
ge der Abordnung abzuleisten ist.  
 
Die Bewerbungen sind bis spätestens 22. Mai 2015 auf dem Dienstweg bei der Regierung einzureichen. 
 
gez. 
Dr. Gisela  S t ü c k l 
Ministerialrätin 
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Besetzung von Lehrerstellen an Grund- und Mittelschulen in Unterfranken 
 
Bekanntmachung vom 08.10.2014 Nr. 40.2-0302-1-24-5 
 
Im Vollzug der Bekanntmachung vom 08.10.2014 Nr. 40.2-0302-1-24-5 schreibt die Regierung von Unter-
franken die von den Schulleitungen vorgeschlagenen Stellen aus. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Lehrkräfte, die im laufenden Schuljahr in Unterfranken 
fest angestellt sind (keine Lehramtsanwärter, keine Wartelistenbewerber, keine Lehrer mit befristetem 
Arbeitsvertrag). 
 
1. Interessierte Lehrkräfte richten ihre Bewerbung auf dem Formblatt “Bewerbung um die im Amtlichen 

Schulanzeiger ausgeschriebenen Lehrerstellen” mit allen erforderlichen Angaben an das eigene 
Schulamt. Dieses leitet die Bewerbung mit einer Stellungnahme, die die Angaben der Lehrkraft bestä-
tigt und gegebenenfalls ergänzt, an das Schulamt der angestrebten Schule weiter. Die dienstlichen 
Belange der abgebenden Schule bzw. des abgebenden Schulamts sind dabei zu würdigen. 

 
2. Das Schulamt übergibt die eingegangenen Bewerbungen der Schulleitung. Diese erarbeitet einen 

Besetzungsvorschlag. Wesentliche Kriterien einer Reihung ist die bestmögliche Abdeckung des in der 
Stellenausschreibung definierten Anforderungsprofils. Der Schulleitung wird empfohlen, mit den Be-
werbern Kontakt aufzunehmen und sich im Gespräch ein abschließendes Bild zu machen. Bei gege-
bener Eignung haben Lehrkräfte, die ihre Bewerbung mit Familienzusammenführung begründen, Vor-
rang. 

 
3. Die Schulleitung legt dem Staatlichen Schulamt einen gereihten und entsprechend begründeten Be-

setzungsvorschlag in Tabellenform vor. Das aufnehmende Schulamt legt diesen nach Rücksprache 
mit dem abgebenden Schulamt zusammen mit dem Bewerbungsschreiben der ausgewählten Lehrkraft 
der Regierung zum Vollzug vor. Liegen erhebliche Bedenken gegen den Vorschlag vor, ist mit der 
Schulleitung Rücksprache zu nehmen. 

 
Sollte aus dienstlichen oder persönlichen Gründen die Versetzung einer Lehrkraft auf eine der ausge-
schriebenen Stellen erforderlich werden oder die Bewerberinnen bzw. Bewerber aus dienstlichen Grün-
den nicht versetzt werden können, kann es insoweit zum Abbruch des Ausschreibungsverfahrens oder 
zum Ausschluss aus dem Verfahren kommen. 
 
Termine: 
 
Abgabe der Bewerbung am eigenen Schulamt: 11.05.2015 

Weiterleitung an das Zielschulamt: 13.05.2015 

Weiterleitung an die betreffende Schulleitung: 18.05.2015 

Vorschlag der Schulleitung an das Schulamt: 29.05.2015 

Meldung an die Regierung (siehe Punkt 3): 02.06.2015 

Zusagen/Absagen an Bewerber durch Schulleitung: ab 06.2015 

 
Formblätter sind im Internet unter der Adresse www.regierung.unterfranken.bayern.de oder bei den Staat-
lichen Schulämtern erhältlich. 
 
E i r i c h  
Abteilungsdirektor 
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Stellenausschreibungen an Grund- und Mittelschulen 
 
 

Schulamt Plan-
stelle 

Stunden-
umfang Schule Anforderungsprofil 

Kitzingen L/Lin (H) 22-27 Mittelschule Buchbrunn 
Schulstraße 10 
97320 Buchbrunn 
Tel:  09321/6639 
Fax: 09321/6143 
volksschule-buchbrunn@t-
online.de 

– Lehrbefähigung Musik 
– Führung einer Inklusi-

onsklasse im Rahmen 
des Schulprofils „Inklu-
sion“ 

– Zusammenarbeit mit 
Sonderpädagogin, 
Schulbegleiterinnen 
und Sozialbetreuerin 

 
 

135 
 

mailto:volksschule-buchbrunn@t-online.de
mailto:volksschule-buchbrunn@t-online.de


Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 5/15 
 

Veröffentlichungen und Bekanntmachungen 
 
 
Besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule 
an der Mittelschule sowie an Förderzentren und Schulen für Kranke 2016 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
vom 18. Februar 2015 Az.: III.2-III.6-BS7501(2016).4a.19 658 
 
A) Mittelschulen  
 
1. Rechtsgrundlage 
 

Die besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule 
ist nach den Bestimmungen der Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern (MSO) durchzuführen.  

 
2.  Zeitplan 
 

Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen an der Mittelschule gilt folgender Zeitplan: 
 
Freitag, 24. Juni 2016 
 
Muttersprache  
(§ 58 Abs. 2 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 MSO)  
 
 
Teil A  
Wortschatzkenntnisse und textgebundenes 
Schreiben 
 
Teil B  
Impulsgesteuertes Schreiben und freies 
Schreiben  

 

180 Minuten Arbeitszeit 
(Ausnahme: Die Arbeitszeit in der Prüfung in 
chinesischer Sprache beträgt 200 Minuten.) 
 
8.30 bis 10.00 Uhr 
 
 
 
10.10 bis 11.40 Uhr 

 
Montag, 27. Juni 2016 
 

Englisch  
(§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 MSO) 
 
Teile A und B  
Listening Comprehension und 
Use of English 
 
Teile C und D  
Reading Comprehension und 
Text Production  

  

90 Minuten Arbeitszeit 
 
 
8.30 bis 9.05 Uhr 
 
 
 
9.15 bis 10.10 Uhr 

 
Dienstag, 28. Juni 2016 
 

Deutsch 
(§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 MSO) 
 
Teil A 
Rechtschreiben 
 
Teil B 
Schriftlicher Sprachgebrauch 

  

180 Minuten Arbeitszeit 
 
 
8.30 bis 9.10 Uhr 
 
 
 
9.30 bis 11.45 Uhr 
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Deutsch als Zweitsprache 
(§ 58 Abs. 2 und Abs. 7 Satz 1 
Nr. 2 MSO) 
 
Teil A 
Spracharbeit 
 
Teil B 
Textarbeit 

  

110 Minuten Arbeitszeit 
 
 
 
8.30 bis 9.00 Uhr 
 
 
9.10 bis 10.30 Uhr 

 
Mittwoch, 29. Juni 2016 
 

Mathematik 
(§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 MSO) 
 
Teil A 
 
Teil B 

 

 

100 Minuten Arbeitszeit 
 
 
8.30 bis 9.00 Uhr 
 
9.10 bis 10.20 Uhr 

 
Donnerstag, 30. Juni 2016 
 
 
Physik/Chemie/Biologie 
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde 
(§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 MSO) 

 

 

 
60 Minuten Arbeitszeit 
8.30 bis 9.30 Uhr 

 
 

3.  Zentrale Prüfung im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ 
 

Die zentrale Prüfung im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ ist in zwei zeitlich getrennte Teile unter-
gliedert. Das Lückendiktat und die weiteren Aufgaben zu Wortschatz und Grammatik folgen aufei-
nander und bilden den Prüfungsteil A Spracharbeit. Dieser Teil ist in den ersten 30 Minuten zu ab-
solvieren. Die Verwendung von Wörterbüchern ist dabei nicht gestattet. Der Text und die sich auf ihn 
beziehenden Aufgaben schließen sich als Prüfungsteil B Textarbeit an. Für diesen Teil stehen 
80 Minuten Arbeitszeit zur Verfügung. Rechtschriftliche Wörterbücher, auch zweisprachige Wörter-
bücher dürfen dabei verwendet werden. Elektronische Wörterbücher sind nicht zugelassen. Zwi-
schen den beiden Prüfungsteilen ist eine Pause von 10 Minuten vorgesehen. 
 

4.  Projektprüfung  
 

Die Termine der Projektprüfung werden – wie bei allen schulhausinternen Prüfungen – von der Schu-
le festgesetzt.  

 
5.  Besondere Leistungsfeststellung im Fach Muttersprache  
 

Gemäß § 58 Abs. 2 MSO kann in der besonderen Leistungsfeststellung für den qualifizierenden Ab-
schluss der Mittelschule für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache an die Stelle 
des Faches Englisch das Fach Muttersprache treten. Schülerinnen und Schüler, die anstelle des Fa-
ches Englisch die besondere Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule 
in ihrer Muttersprache ablegen möchten, unterziehen sich – auf Antrag der Erziehungsberechtigten – 
einem Leistungstest. Die in diesem Test erzielte Gesamtnote wird wie die Jahresfortgangsnote ge-
wertet. Der Antrag der Erziehungsberechtigten auf Teilnahme am Leistungstest und der Abschluss-
prüfung in der Muttersprache muss der Schule spätestens am 1. März 2016 vorliegen. Die Aufgaben 
werden durch das Staatsministerium erstellt.  
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Prüfungstermine im Schuljahr 2015/2016 sind: 
 
–  Donnerstag, 7. April 2016 (Leistungstest) 
 
–  Freitag, 24. Juni 2016 (Abschlussprüfung) 
 
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule mit nichtdeutscher Mutterspra-
che, vorausgesetzt, es steht eine Korrektorin bzw. ein Korrektor für die jeweilige Sprache zur Verfü-
gung. Folgende Sprachen können gewählt werden: 
 
Derzeit zugelassene Sprachen:  
Albanisch, Arabisch, Birmanisch (Burmesisch/ Myanmarisch), Bulgarisch, Bosnisch, Chinesisch, 
Dari, Farsi, Französisch, Griechisch, Hindi, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch (Kurmandschi und Sora-
ni), Polnisch, Portugiesisch, Punjabi (Pandschabi), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, 
Serbokroatisch, Slowakisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, 
Ur-du, Vietnamesisch. 
 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Fach Muttersprache wird empfohlen, soweit möglich an 
Lehrgängen in der Muttersprache (insbesondere am so genannten konsularischen Unterricht) teilzu-
nehmen. 
 

6.  Meldung der voraussichtlichen Teilnehme-rinnen und Teilnehmer  
 

Die Meldung erfolgt 2016 über das Bayerische Schulportal. Die Schulen werden gebeten, die Mel-
dung über die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der besonderen Leis-
tungsfeststellung bis spätestens 7. März 2016 über das Schulportal zu über-mitteln. Hierzu ergeht 
ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums.  

 
7.  Meldung der Ergebnisse  
 

Die Ergebnisse der besonderen Leistungsfeststellung werden nach Abschluss der Prüfungen erho-
ben. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums.  

 
8.  Nachholtermin  
 

Wer ordnungsgemäß zur besonderen Leistungsfeststellung gemeldet, aber ohne Verschulden ver-
hindert ist, an der gesamten Prüfung teilzunehmen, kann sie in der Zeit vom 26. September bis 
29. September 2016 nachholen (§ 62 Abs. 2 MSO). Die Staatlichen Schulämter bestimmen die 
Schulen, an denen die besondere Leistungsfeststellung nachgeholt wird. Das Staatliche Schulamt 
bildet dazu eine Gruppe von Lehrkräften, die die erforderlichen Prüfungsaufgaben in allen benötigten 
Fächern erstellt. 

 
9.  Einzelprüfung in Englisch 
 

Nach § 58 Abs. 4 MSO können Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, nach § 63 Abs. 6 MSO 
Berufsschülerinnen und Berufsschüler bzw. Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler sowie 
Bewerberinnen und Bewerber, die keine Schule mehr besuchen, an der besonderen Leistungsfest-
stellung im Fach Englisch (Einzelprüfung) teilnehmen. 

 
10.  Teilnahme anderer Bewerberinnen oder Bewerber 
 

Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler anderer Schularten sowie der Bewerberinnen und 
Bewerber, die keine Schule mehr besuchen, erfolgt gemäß § 63 Abs. 2 MSO bis spätestens zum 
1. März 2016 an der Mittelschule, in deren Sprengel die Bewerberinnen und Bewerber ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. 
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B)  Förderzentren 
 
1.  Rechtsgrundlage  
 

Die besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule 
2014 an Förderzentren ist nach den Bestimmungen der Schulordnung für die Volksschulen zur son-
derpädagogischen Förderung (VSO-F) vom 11. September 2008 (GVBl S. 731, ber. S. 907), geän-
dert durch Verordnung vom 2. September 2012 (GVBl S. 455), durchzuführen. Hinsichtlich der Ver-
weisungen auf die Volksschulordnung (VSO) in der VSO-F können die bisherigen Regelungen der 
VSO herangezogen werden; sie sind inhaltlich in die neue MSO aufgenommen worden. Die VSO-F 
wird angepasst werden. 
 

2.  Zeitplan  
 

Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen an Förderzentren sind die Termine der Mittelschulen die 
Grundlage (vgl. Buchst. A Nr. 2) und gelten die in § 61 VSO-F in Verbindung mit § 58 MSO usw. 
festgelegten Arbeitszeiten, wobei gemäß § 52 VSO-F die Bearbeitungszeit für einzelne Schülerinnen 
und Schüler entsprechend ihres besonders ausgewiesenen sonderpädagogischen Förderbedarfs um 
bis zu 50 v. H. der vorgesehenen Zeit verlängert werden kann. Die Entscheidung über die Verlänge-
rung trifft die Feststellungskommission. 
 
Freitag, 24. Juni 2016 
 
 
Muttersprache 
(§ 61 Abs. 3 VSO-F in Verbindung mit § 58 
Abs. 2 und Abs. 7 Nr. 1 MSO)  

 

 

 
8.30 Uhr: 
180 Minuten Arbeitszeit 
(Ausnahme: Die Arbeitszeit in der Prüfung in 
chinesischer Sprache beträgt 200 Minuten.) 

 
Montag, 27. Juni 2016 
 
 
Englisch 
(§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung 
mit § 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 MSO) 

 

 

 
8.30 Uhr: 
90 Minuten Arbeitszeit 

Deutsche Gebärdensprache 
(§ 61 Abs. 7 Satz 2 VSO-F) 

30 + 15 Minuten Arbeitszeit 

 
Dienstag, 28. Juni 2016 
 
 
Deutsch 
(§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in 
Verbindung mit § 58 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 1 MSO) 

 

 

 
8.30 Uhr: 
180 Minuten Arbeitszeit 

 
Deutsch als Zweitsprache 
(§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F und 
in Verbindung mit § 58 Abs. 2 
und Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 MSO) 

 

 

 
8.30 Uhr: 
110 Minuten Arbeitszeit 
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Mittwoch, 29. Juni 2016 
 
 
Mathematik 
(§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung 
mit § 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 MSO) 

 

 

 
8.30 Uhr: 
100 Minuten Arbeitszeit 

 
Donnerstag, 30. Juni 2016 
 
 
Physik/Chemie/Biologie 
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde 
(§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung mit 
§ 58 Abs. 7 Nr. 5 MSO) 

 

 

 
8.30 Uhr: 
60 Minuten Arbeitszeit 

 
3.  Projektprüfung 

 
Die Termine der Projektprüfung werden – wie bei allen schulhausinternen Prüfungen – von der Schu-
le festgesetzt. 

 
4.  Besondere Leistungsfeststellung in den Fächern Deutsch als Zweitsprache und Mutterspra-

che 
 

Die Bestimmungen für die besondere Leistungsfeststellung an Mittelschulen in den Fächern Deutsch 
als Zweitsprache (siehe Buchst. A Nr. 3) und Muttersprache (siehe Buchst. A Nr. 5) gelten für die 
Förderzentren entsprechend.  

 
5.  Deutsche Gebärdensprache 
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
Hören können an Stelle des Faches Englisch das Fach Deutsche Gebärdensprache wählen, wenn 
sie das Fach Deutsche Gebärdensprache besucht haben. Die Arbeitszeit beträgt im Fach Deutsche 
Gebärdensprache im schriftlichen/praktischen Teil 30 Minuten, im mündlichen/kommunikativen Teil 
für jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer je 15 Mi-nuten. Die Prüfung ist parallel zur Prüfung im Fach 
Englisch durchzuführen. Im mündlichen/kommunikativen Teil der Leistungsfeststellung im Fach 
Deutsche Gebärdensprache können mehrere Teilnehmerinnen/Teilnehmer zusammengefasst wer-
den. Es wird auf § 61 Abs. 2, Abs. 4 Satz 3, Abs. 7 Satz 2 und Abs. 8 VSO-F verwiesen. 

 
6.  Meldung der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

Die Meldung erfolgt 2016 über das Bayerische Schulportal. Die Schulen werden gebeten, die Mel-
dung über die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der besonderen Leis-
tungsfeststellung bis spätestens 7. März 2016 über das Schulportal zu übermitteln. Hierzu ergeht ein 
gesondertes Schreiben des Kultusministeriums. 

 
7.  Meldung der Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse der besonderen Leistungsfeststellung werden nach Abschluss der Prüfungen erho-
ben. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums.  
 

8.  Nachholtermin 
 

Wer ordnungsgemäß zur besonderen Leistungsfeststellung gemeldet, aber ohne Verschulden ver-
hindert ist, an der gesamten Prüfung teilzunehmen, kann sie in der Zeit vom 26. September bis 29. 
September 2016 nachholen (§ 64 VSO-F in Verbindung mit § 62 Abs. 2 MSO). Die Aufgaben stellt 
die Feststellungskommission. 
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9.  Einzelprüfung in Englisch 
 

Nach § 61 Abs. 5 VSO-F in Verbindung mit § 58 Abs. 4 MSO können Schülerinnen und Schüler ei-
nes Förderzentrums, die in der Jahrgangsstufe 9 auf der Grundlage eines Lehrplans unterrichtet 
werden, der dem Anforderungsniveau des Lehrplans der Hauptschule entspricht, an der besonderen 
Leistungsfeststellung im Fach Englisch (Prüfung nur in einem Fach) teilnehmen. Ebenso können 
nach § 65 Abs. 4 VSO-F in Verbindung mit § 63 Abs. 6 MSO Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
und Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler sowie Bewerberinnen und Bewerber, die keine 
Schule mehr besuchen, an der Einzelprüfung in Englisch teilnehmen. 

 
10.  Teilnahme anderer Bewerberinnen oder Bewerber 
 

Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler anderer Schularten sowie der Bewerberinnen und 
Bewerber, die keine Schule mehr besuchen, hat gemäß § 65 Abs. 2 VSO-F bis zum 1. März 2016 an 
dem öffentlichen Förderzentrum mit Mittelschulstufe zu erfolgen, in deren Sprengel die Bewerbe-
rin/der Bewerber ihren/seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder an einem staatlich anerkannten pri-
vaten Förderzentrum. 

 
C)  Schulen für Kranke  
 

Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr den Unterricht in der Stammschule besucht 
haben und sich zum Zeitpunkt der Abschlussprüfungen in der Schule für Kranke befinden, können 
gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Verordnung über die Errichtung und den Betrieb sowie Schulordnung der 
Schulen für Kranke in Bayern (Krankenhausschulordnung – KraSO) vom 1. Juli 1999 (GVBl S. 288) 
an der besonderen Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittel-
schule teilnehmen. Es gelten entsprechend der Schulart der Stammschule die Bestimmungen der 
Schulordnung für die Mittelschulen (MSO) bzw. der Schulordnung für die Volksschulen zur sonder-
pädagogischen Förderung (VSO-F). Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr den Un-
terricht in der Stammschule nicht besucht haben, können die Prüfung nach den Bestimmungen über 
die Prüfung für andere Bewerber ablegen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 KraSO). Nach § 15 Abs. 3 KraSO wird 
die Prüfung im Krankenhaus abgehalten. Der Prüfungsausschuss kann die Prüfungszeiten verlän-
gern oder die Formen der Prüfung ändern, wenn dies aus krankheitsbedingten Gründen erforderlich 
ist. 

 
Dr. Peter  M ü l l e r  
Ministerialdirektor 
 
(StAnz Nr. 13/2015, 
KWMBeibl 2015 S. 63) 
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Aufnahme in die öffentlichen und privaten zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschulen für das 
Schuljahr 2016/2017 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
vom 25. Februar 2015 Az.: VI.4-5S9201-4-7.5 985 
 
1.  Aufnahmeverfahren 
 
1.1  Die Aufnahme in die zwei-, drei- und vierstufige Wirtschaftsschule richtet sich nach Art. 44 des 

Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (Bay-EUG) und nach dem Drit-
ten Teil der Schulordnung für die Wirtschaftsschulen in Bayern (WSO). 

 
1.2  Die Anmeldung von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, welche keine Mittlere-Reife-Klasse be-

suchen, zur Aufnahme in die Eingangsstufe der drei- und vierstufigen Wirtschaftsschule findet mit 
Ausnahme des Übertritts mit dem Jahreszeugnis in der Zeit vom 4. April bis 15. April 2016 statt. 

 
Die Anmeldefrist für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 10 der zweistufigen Wirtschaftsschule en-
det am 5. August 2016. 

 
1.3  Die Anmeldungen zur Aufnahme in die Wirtschaftsschule in allen anderen Fällen werden von den 

Wirtschaftsschulen bis 5. August 2016 entgegengenommen. Abweichend davon wird für die unter 
Punkt 1.5.2 genannte Möglichkeit der Aufnahme durch den Nachweis des Erreichens der erforder-
lichen Durchschnittsnote unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer Aufnahmeprüfung nach § 33 
Abs. 2 MSO als spätester Anmeldetermin zur Aufnahme in die Wirtschaftsschule der 12. Septem-
ber 2016 festgelegt. 

 
Die örtlichen Anmeldetermine werden von den Schulen festgelegt. An den öffentlichen Wirtschafts-
schulen können spätere Anmeldungen in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
1.4  Die Schülerinnen und Schüler sind bei der Schule anzumelden, in die sie aufgenommen werden 

wollen.  
 
1.5  Bei der Anmeldung sind vorzulegen:  
 
1.5.1  das Original des Geburtsscheines oder der Geburtsurkunde und  
 
1.5.2  für die drei- und vierstufige Wirtschafts-schule das Original des Zwischenzeugnisses der Mittel-

schule oder – in Ausnahmefällen – das Original des Jahreszeugnisses der Mittelschule sofern mit 
diesem die Eignung nachgewiesen werden kann ggf. ergänzt um das Original eines Nachweises 
über das Erreichen der erforderlichen Durchschnittsnote unter Berücksichtigung der Ergebnisse ei-
ner Aufnahmeprüfung nach § 33 Abs. 2 MSO. Falls die Aufnahme nicht im Anschluss an den Be-
such der Mittelschule erfolgt, die Originale der Zeugnisse der früher besuchten Schulen bzw.  

 
1.5.3  für die zweistufige Wirtschaftsschule das Original des Zeugnisses über den qualifizierenden oder 

den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule oder – falls die Aufnahme nicht im Anschluss an den 
Besuch der Mittelschule erfolgt – die Originale der Zeugnisse der früher besuchten Schulen. Die 
Anmeldung kann auch mit dem Zwischenzeugnis der Jahrgangsstufe 9 der Mittelschule, der Real-
schule oder des Gymnasiums erfolgen.  

 
2.  Probeunterricht und Aufnahmeprüfung (drei- und vierstufige Wirtschaftsschule)  
 

Soweit notwendig, wird für die Schülerinnen und Schüler ein Probeunterricht durchgeführt.  
 
2.1  Der Probeunterricht für die Aufnahme in die Eingangsstufe der drei- und vierstufigen Wirtschafts-

schule findet zu folgenden Terminen statt: 
 
2.1.1  am 2., 3. und 4. Mai 2016 für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule; 
 
2.1.2  am 7., 8. und 9. September 2016 für die übrigen Schülerinnen und Schüler und in begründeten 

Ausnahmefällen auch für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule. 
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2.2  Die Aufnahmeprüfung für den Eintritt in höhere Jahrgangsstufen wird in der Regel in den letzten 
Tagen der Sommerferien durchgeführt. Den Zeitplan bestimmt die Schulleiterin bzw. der Schullei-
ter. 

 
2.3  Schülerinnen und Schüler, die bereits am Probeunterricht einer Wirtschaftsschule teilgenommen 

haben, dürfen den Probeunterricht im selben Kalenderjahr nicht wiederholen. 
 
3.  Meldungen durch Schulen 
 
3.1  Sämtliche Wirtschaftsschulen berichten dem Staatsministerium auf elektronischem Weg über das 

Ergebnis des Probeunterrichts. Die genaue Vorgehensweise und die Terminvorgabe für diese On-
line-Erhebung werden per KMS bekannt gegeben. 

 
3.2  Die Formblätter 1 und 2 zur Ermittlung des Gesamtbedarfs an Lehrerwochenstunden an Wirt-

schaftsschulen (abzurufen unter http://www.km.bayern.de/lehrer/schulleitungen/formulare.html) 
sind mit den endgültigen Schüler- und Klassenzahlen von den staatlichen und nichtstaatlichen 
Wirtschaftsschulen bis spätestens 23. September 2016 in zweifacher Ausfertigung an die Regie-
rungen zu senden.  

 
Dr. Peter  M ü l l e r  
Ministerialdirektor  
 
(StAnz Nr. 13/2015, 
KWMBeibl 2015 S. 68) 
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Zweite Staatsprüfungen 2016 für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittel-
schulen nach der Lehramtsprüfungsordnung II 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
vom 27. Februar 2015 Az.: III.3-BS7154-4b.3 565 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst hält Zweite Staats-
prüfungen für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen 2016 nach der Ordnung 
der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung II – LPO II) 
vom 28. Oktober 2004 (GVBl S. 428, BayRS 2038-3-4-8-11-K) in der jeweils geltenden Fassung für dieje-
nigen Lehramtsanwärter ab, die im September 2014 in den Vorbereitungsdienst eingetreten sind. Dabei 
legen Bewerberinnen und Bewerber, die eine Erste Staatsprüfung oder eine Erste Lehramtsprüfung für 
das Lehramt an Hauptschulen oder eine als gleichwertig anerkannte Prüfung abgelegt haben, die Zweite 
Staatsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen ab. 
 
Ferner sind zu den Zweiten Staatsprüfungen die Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die auf Grund 
einer Verlängerung oder Verkürzung ihres Vorbereitungsdienstes diesen Prüfungen zugewiesen sind, und 
die Bewerberinnen und Bewerber, die zur Wiederholung der Prüfung wegen Nichtbestehens in den Vor-
bereitungsdienst wieder eingestellt worden sind. 
 
Zu den Zweiten Staatsprüfungen können auf Antrag Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, 
die sich diesen Prüfungen zur Notenverbesserung unterziehen wollen. 
 
Hierzu wird bekannt gegeben: 
 
1.  Die Prüfungen werden nach der Lehramts-prüfungsordnung II an den jeweiligen Schulorten der 

Prüfungsteilnehmer (Einzel- und Doppellehrprobe) und an ausgewählten Orten in den jeweiligen 
Regierungsbezirken (Kolloquium) durchgeführt. Die mündlichen Prüfungen finden in Augsburg, 
Bayreuth, Landshut, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg statt.  

 
2.  Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt:  
 
2.1  Einzellehrprobe und Doppellehrprobe in der Zeit vom 25. Januar 2016 bis 13. Mai 2016, 
 

Hinweis: Die Reihenfolge Einzellehrprobe – Doppellehrprobe ist bei jedem Prüfungsteilnehmer ein-
zuhalten. Daneben ist zu gewährleisten, dass dem einzelnen Teilnehmer eine angemessene Frist 
zwischen dem Ablegen der Einzel- und der Doppellehrprobe eingeräumt wird. 

 
2.2  das Kolloquium in der Zeit vom 7. März 2016 bis 6. Mai 2016, 
 
2.3  die mündliche Prüfung in der Zeit vom 17. Mai 2016 bis 20. Mai 2016.  
 

In begründeten Fällen (z. B. nach § 12 LPO II) kann das Prüfungsamt genehmigen, dass Prüfungs-
teile auch außerhalb der genannten Prüfungszeiträume abgelegt werden. 

 
3.  Hinsichtlich der schriftlichen Hausarbeit sind die in § 18 LPO II genannten Fristen zu beachten. Die 

Themenvergabe erfolgt in der Zeit vom 15. April 2015 bis zum 15. Oktober 2015.  
 
4.  Lehramtsanwärter, die den Vorbereitungsdienst im September 2014 begonnen haben und eine 

Erste Staatsprüfung in einem Erweiterungsfach abgelegt haben oder während des Vorbereitungs-
dienstes bis spätestens 14. Januar 2016 ablegen, können auch die Zweite Staatsprüfung im Erwei-
terungsfach ablegen (§ 28 Abs. 1 LPO II). Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach ist zu-
sammen mit den Zweiten Staatsprüfungen für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an 
Mittelschulen zu den unter Nr. 2.1 (Einzellehrprobe) und Nr. 2.3 (mündliche Prüfung) genannten 
Terminen abzulegen. Die Lehramtsanwärter haben dem örtlichen Prüfungsleiter an der jeweils zu-
ständigen Regierung eine etwaige Erste Staatsprüfung in einem Erweiterungsfach mit allen erfor-
derlichen Einzelangaben (Fach, Termin der erfolgreichen Ablegung der Prüfung) unaufgefordert 
und unverzüglich mitzuteilen. 
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5.  Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an 
Mittelschulen zur Notenverbesserung nach § 11 LPO II: 

 
Zur Zweiten Staatsprüfung 2016 können auf Antrag auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen 
werden, die diese Prüfung erstmals 2015 abgelegt und bestanden haben. 

 
5.1  Die Meldung nach § 16 Abs. 2 LPO II zur Wiederholung der Prüfung hat spätestens zu erfolgen: 
 
5.1.1  falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: bis 7. Juli 2015, 
 
5.1.2  falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet werden 

soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 
 

Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zuständi-
gen Regierung zu richten. 

 
5.2  Die Bewerberinnen und Bewerber haben die Zweite Staatsprüfung (Wiederholungsprüfung) zu den 

unter Nr. 2 und Nr. 3 (falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird) genannten Terminen abzu-
legen.  

 
6.  Gesuche von Schwerbehinderten und Gleich-gestellten um Gewährung von Nachteilsausgleich 

nach § 38 der Allgemeinen Prüfungsordnung in der Fassung vom 14. Februar 1984 (GVBl S. 76, 
BayRS 2030-2-10-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. April 2013 (GVBl S. 222), sind 
mit den einschlägigen Nachweisen gleichzeitig mit der Meldung zur Prüfung einzureichen.  

 
Herbert  P ü l s  
Ministerialdirigent 
 
(StAnz Nr. 13/2015, 
KWMBeibl 2015 S. 69) 
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Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische 
Unterrichtshilfe an Förderschulen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
vom 2. März 2015 Az.: III.7-BS8031.1.1-4a-17 731 
 
1.  Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst veranstaltet in den Jahren 

2015 bis 2017 einen weiteren Lehrgang zur berufsbegleitenden sonderpädagogischen Zusatzausbil-
dung für das Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe in Förderschulen, sofern eine Mindest-
teilnehmerzahl von 20 Teilnehmern erreicht wird. 

 
Lehrgang 46 in Heilsbronn/Mfr. 
 
Der Lehrgang befasst sich insbesondere mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Ler-
nen (s. auch Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
31. Januar 2000 (KWMBl I S. 67)), Sprache (s. auch Bekanntmachung vom 12. November 1998 
(KWMBl I S. 638)) und emotionale und soziale Entwicklung (s. auch Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 4. August 2000 (KWMBl I S. 385)). Bewer-
bungen werden auch entgegengenommen aus dem Förderschwerpunkt Hören (s. auch Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 16. September 1996 
(KWMBl I S. 370)). Für diese Bewerber/Bewerberinnen wird – je nach der Zahl der Bewerbungen – 
geprüft, ob für sie Zusatzangebote, insbesondere zur Einführung in die Deutsche Gebärdensprache, 
bereitgestellt werden können. 

 
2.  Der Lehrgang ist vorgesehen für Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe, das über keine heil-

pädagogische oder sonderpädagogische Ausbildung bzw. Zusatzausbildung verfügt. Er wendet sich 
vor allem an Personal in den Schulvorbereitenden Einrichtungen und in den Förderzentren zur son-
derpädagogischen Förderung (einschließlich der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe sowie der Mo-
bilen Sonderpädagogischen Dienste). Es können sich auch interessierte Förderlehrkräfte mit ent-
sprechendem Einsatz bewerben. Der Lehrgang steht sowohl für staatliches wie auch für privat ange-
stelltes Personal offen. 

 
Mit der Ausschreibung zum Lehrgang Nr. 46 sollen vor allem Personen angesprochen werden, die 
bereits mehrere Jahre ihren Dienst als Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe an Förderschu-
len versehen und aus dienstlichen oder privaten Gründen noch keine Gelegenheit hatten, an einer 
berufsbegleitenden sonderpädagogischen Zusatzausbildung teilzunehmen. Die Bewerber/Die Be-
werberinnen sollten sich mindestens drei Jahre lang im Dienst an Förderschulen bewährt haben und 
in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis stehen. 

 
3.  Kriterium für die Auswahl der etwa 30 Teilnehmer/Teilnehmerinnen ist vor allem die Dauer der bishe-

rigen Tätigkeit im staatlichen oder privaten Förderschuldienst. Je Förderschule können sich zwar 
mehrere Teilnehmer/Teilnehmerinnen bewerben, bei der Auswahl kann jedoch aus unterrichtsorga-
nisatorischen Gründen nur eine Person berücksichtigt werden. 

 
4.  Die Ausbildung beginnt im September 2015 und erstreckt sich über insgesamt zwei Jahre. Sie wird 

sowohl in 17 Wochenkursen als auch an Einzeltagen durchgeführt. Inhaltlich ist sie schwerpunktmä-
ßig auf die sonderpädagogischen Einsatzfelder dieses Personenkreises und auf die jeweiligen son-
derpädagogischen Förderschwerpunkte bezogen. Sie umfasst etwa 640 Stunden einschließlich der 
schulpraktischen Ausbildung und schließt mit einer Prüfung ab. Der letzte Ausbildungsabschnitt fin-
det im Juli 2017 statt. 

 
Nach der erfolgreichen Ausbildung können ausschließlich die Erzieher/Erzieherinnen und Heilerzie-
hungspfleger/ Heilerziehungspflegerinnen die Berufsbezeichnung „Heilpädagogischer Förderleh-
rer/Heilpädagogische Förderlehrerin“ führen (Art. 60 Abs. 2 BayEUG). 

 
5.  Die Ausbildung ist gebührenfrei. Nichtstaatliche Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben im Falle der 

auswärtigen Unterbringung während der Wochenkurse für die anfallenden Kosten für Fahrt, Unter-
kunft und Verpflegung selbst aufzukommen. Falls die privaten Schulträger diese Kosten überneh-
men, können ihnen die Auslagen als notwendiger Schulaufwand ersetzt werden. 
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6.  Bewerbungen sind auf dem Dienstweg bis spätestens 4. Mai 2015 an die zuständige Regierung zu 
richten. Neben einem Antrag auf Zulassung zur Ausbildung ist ein Lebenslauf erforderlich, der Anga-
ben zur beruflichen Ausbildung und zur bisherigen beruflichen Verwendung enthält. 

 
7.  Die Zulassung erfolgt in jedem Falle unter der Bedingung, dass der Teilnehmer/die Teilnehmerin die 

Ausbildung zu Ende führt und nicht vor Ablauf von drei Jahren nach deren Beendigung auf eigenen 
Antrag oder aus sonstigen in seiner/ihrer Person liegenden Gründen aus dem staatlichen oder nicht-
staatlichen Förderschuldienst innerhalb des Freistaates Bayern ausscheidet. Dem Zulassungsantrag 
ist deshalb außerdem 

 
–  bei staatlichen Bewerbern und Bewerberinnen eine persönliche schriftliche Erklärung nach Anla-

ge 1 
–  bei nichtstaatlichen Bewerbern und Bewerberinnen eine schriftliche Erklärung des privaten Schul-

trägers nach Anlage 2  
 

beizufügen. 
 

Den privaten Schulträgern wird empfohlen, sich ihrerseits vom Bewerber/von der Bewerberin eine 
auf sie lautende Verpflichtungserklärung entsprechend Anlage 1 geben zu lassen, in der „Freistaat 
Bayern“ durch die Bezeichnung des Schulträgers zu ersetzen ist. 
 
Das Staatsministerium kann im Einzelfall auf die Rückforderung ganz oder teilweise verzichten, 
wenn diese eine besondere Härte bedeuten würde. 

 
8.  Die Organisation der Lehrgänge obliegt der Regierung von Mittelfranken. Über die Zulassung zum 

Lehrgang und über nähere Einzelheiten der Durchführung werden die Bewerber/die Bewerberinnen 
rechtzeitig zum Ende des Schuljahres 2014/2015 über die Regierungen unterrichtet. 

 
9.  Staatlich anerkannte Erzieher/Erzieherinnen an Förderschulen ohne heilpädagogische oder sonder-

pädagogische Zusatzausbildung, die Interesse an einer Zusatzausbildung haben, jedoch aus persön-
lichen oder organisatorischen Gründen an dem ausgeschriebenen Lehrgang nicht teilnehmen kön-
nen oder eine Ausbildung zum Staatlich anerkannten Heilpädagogen/zur Staatlich anerkannten Heil-
pädagogin anstreben, werden auf Folgendes hingewiesen: 

 
Es ist möglich, Fachakademien für Heilpädagogik auch in berufsbegleitender Form zu besuchen und 
den Abschluss der Fachakademie zu erreichen („Staatlich anerkannter Heilpädagoge“/„Staatlich an-
erkannte Heilpädagogin“). Die berufsbegleitende Form der Ausbildung dauert vier Jahre. Mit Zu-
stimmung der Schulaufsichtsbehörde kann eine dreijährige Teilzeitausbildung durchgeführt werden, 
wenn dies dem Wunsch der überwiegenden Zahl der Bewerber/der Bewerberinnen entspricht; ein 
daneben bestehendes Beschäftigungsverhältnis darf nicht mehr als zwei Drittel der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit im öffentlichen Dienst umfassen. 
 
Mit dem Abschluss der Fachakademie stehen den Absolventen/Absolventinnen über den Bereich der 
Förderschulen hinaus alle Tätigkeitsfelder der Heilpädagogen offen. Bei einer Prüfungsgesamtnote 
„sehr gut“ im Abschlusszeugnis der Fachakademie und einer mit „sehr gut“ bestandenen staatlichen 
Ergänzungsprüfung erhalten die Absolventen/die Absolventinnen die fachgebundene Hochschulreife 
und können nach § 4 Nr. 2 der Qualifikationsverordnung (QualV) u. a. das Studium für das Lehramt 
an Sonderschulen/für Sonderpädagogik aufnehmen. Darüber hinaus wird den Absolven-
ten/Absolventinnen der Fachakademie gemäß Art. 45 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes und § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Qualifikationsverordnung der allgemeine Hochschul-
zugang eröffnet. 
 
Interessenten/Interessentinnen für diesen Weg der Zusatzausbildung setzen sich mit einer Fachaka-
demie für Heilpädagogik (Standorte: Augsburg, Feucht, Hof, Markt Indersdorf, München, Regens-
burg, Schwarzenbruck/Mfr., Würzburg) in Verbindung und erhalten dort nähere Informationen über 
Möglichkeiten, Inhalte, Formen, Wege und Kosten der (berufsbegleitenden Form) Ausbildung. 
 

Herbert  P ü l s  
Ministerialdirektor 
 
(KWMBeibl 2015 S. 72) 
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            ANLAGE 1 
 
 
 
.........................................................................  
(Zu- und Vorname) 
 
Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische Unter-
richtshilfe 2015 bis 2017 
 

E R K L Ä R U N G 
 
1.  Ich verpflichte mich unwiderruflich, die mir während des Sonderurlaubs belassene Vergütung (Brut-

tobetrag) sowie die gewährten Reisekosten an den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, wenn ich wäh-
rend der Zusatzausbildung oder vor Ablauf von drei Jahren nach deren Beendigung auf eigenen An-
trag oder aus sonstigen vergleichbaren in meiner Person liegenden Gründen aus dem staatlichen, 
privaten oder kommunalen Förderschuldienst innerhalb des Freistaats Bayern ausscheide. 

 
Ich habe dann bei einem Ausscheiden während 
 
– der Zusatzausbildung oder des ersten Jahres nach ihrer Beendigung 100 %,  
– des zweiten Jahres 66 ⅔ %,  
– des dritten Jahres 33 ⅓ %  

 
der belassenen Vergütung und der erhaltenen Reisekosten zurückzuzahlen. 

 
2.  Breche ich – ohne aus dem Förderschuldienst auszuscheiden – diese Zusatzausbildung ab, bin ich 

zur Rückzahlung der Vergütung und der Reisekosten in vollem Umfang an den Freistaat Bayern ver-
pflichtet. 

 
 
 
 
..................................................                                                       ............. .........................................  
(Ort und Datum)                                                                               (Unterschrift) 
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                                                                                                                                                ANLAGE 2  
 
 
 
...............................................................  
(Name und Anschrift des Schulträgers) 
 
Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische Unter-
richtshilfe 2015 bis 2017 
 

E R K L Ä R U N G 
 
1.  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns unwiderruflich, die mir/uns gemäß Art. 33 Abs. 1 BaySchFG geleistete 

Personalaufwandsvergütung mit Ausnahme des Versorgungszuschlags in der Höhe des Anteils an 
den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, der den Zeiten der Teilnahme von Herrn/Frau 
….......................................... an den Wochenkursen und Einzeltagen dieser Zusatzausbildung ent-
spricht, wenn Herr/Frau ....................................... während der Zusatzausbildung oder vor Ablauf von 
drei Jahren nach deren Beendigung aus dem Förderschuldienst bei mir/uns ausscheidet und nicht in 
den staatlichen oder kommunalen bayerischen Förderschuldienst eintritt. 

 
Es sind dann bei einem Ausscheiden von Herrn/Frau ............................................ während 
 
– der Zusatzausbildung oder des ersten Jahres nach ihrer Beendigung 100 %,  
– des zweiten Jahres 66 ⅔ %,  
– des dritten Jahres 33 ⅓ %  
 
der Personalaufwandsvergütung sowie der erstatteten Reisekosten zurückzuzahlen. 

 
2.  Bricht Herr/Frau ................................. – ohne aus dem Förderschuldienst bei mir/uns auszuscheiden 

– diese Zusatzausbildung ab, bin ich/sind wir zur Rückzahlung des auf die Zeiten seiner/ihrer Teil-
nahme an den bis dahin durchgeführten Wochenkursen und Einzeltagen entfallenden Anteils der 
Personalaufwandsvergütung sowie der erstatteten Reisekosten in vollem Umfang an den Freistaat 
Bayern verpflichtet. 

 
 
 
 
 
......................................... ..........                                                        ………….......................................  
(Ort und Datum)                                                                                  (Unterschrift und Stempel) 
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Aufnahme in die Berufliche Oberschule (Fachoberschule und Berufsoberschule) zum Schuljahr 
2016/2017 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
vom 11. März 2015 Az.: VI.6-BS9610-6-7a.8 284 
 
1.  Die Anmeldungen für den Eintritt in öffentliche Fachoberschulen und Berufsoberschulen werden in 

der Zeit vom 22. Februar bis 4. März 2016 entgegengenommen.  
 
2.  Der Anmeldezeitraum gilt auch für die Vorklasse und den Vorkurs der Berufsoberschule und die 

Klassen in Teilzeitform.  
 
3.  Die Aufnahmeprüfung für die Ausbildungsrichtung Gestaltung findet am Mittwoch, den 9. März 2016 

statt.  
 
4.  Die Feststellungsprüfung für Bewerber der Berufsoberschule, die einen mittleren Schulabschluss und 

die notwendige berufliche Vorbildung nachweisen, jedoch die Eignungsvoraussetzungen nicht erfül-
len, findet am Mittwoch, den 27. Juli 2016 statt.  

 
5.  Die Feststellungsprüfung für Bewerber der Fachoberschule, die im Zeugnis über den mittleren 

Schulabschluss in einem der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik keine Note nachweisen, fin-
det am Mittwoch, den 27. Juli 2016 statt.  

 
6.  Die Aufnahmeprüfung für den Eintritt in die Vorklasse für Bewerber, die die notwendige berufliche 

Vorbildung, jedoch keinen mittleren Schulabschluss nachweisen, findet am Mittwoch, den 
27. Juli 2016 statt.  

 
7.  Die Aufnahmevoraussetzungen sowie die einzureichenden Unterlagen ergeben sich aus der Schul-

ordnung für die Berufliche Oberschule – Fachoberschulen und Berufsoberschulen – (Fachober- und 
Berufsoberschulordnung – FO-BOSO).  

 
8.  Weitergehende Informationen erteilen die Fachoberschulen und Berufsoberschulen. 
 
Herbert  P ü l s  
Ministerialdirektor 
 
(StAnz Nr. 13/2015, 
KWMBeibl 2015 S. 78) 
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Erste Staatsprüfungen für die Lehrämter an Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasi-
en, (beruflichen Schulen und Sonderschulen (bzw. für Sonderpädagogik) sowie staatliche Zwi-
schenprüfungen für das Lehramt an Gymnasien nach der Lehramtsprüfungsordnung I im Frühjahr 
2016 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
vom 31. März 2015 Az.: IV.5-BS4051-PRA.22 390 
 
1.  Erste Staatsprüfungen 
 
1.1 Im Frühjahr 2016 werden Erste Staatsprüfungen für die Lehrämter an Grundschulen, Hauptschulen, 

Realschulen, Gymnasien, beruflichen Schulen und Sonderschulen sowie staatliche Zwischenprüfun-
gen für das Lehramt an Gymnasien in Bayern nach der Ordnung der Ersten Staatsprüfung für ein 
Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I - LPO I) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. November 2002 (GVBl S. 657) in Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstätt, Erlan-
gen, München, Nürnberg, Passau, Regensburg und Würzburg abgehalten. Die Erste Staatsprüfung 
im Doppelfach Kunst für das Lehramt an Gymnasien findet im Frühjahr 2016 nur an der Akademie 
der bildenden Künste in Nürnberg statt. 

 
1.2 Im Frühjahr 2016 werden Erste Staatsprüfungen für die Lehrämter an Grundschulen, Hauptschulen, 

Realschulen, Gymnasien, beruflichen Schulen und für Sonderpädagogik in Bayern nach der Ord-
nung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I – 
LPO I) vom 13. März 2008 (GVBl S. 180), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
9. September 2013 (GVBl S. 589 ff.), in Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstätt, Erlangen, Mün-
chen, Nürnberg, Passau, Regensburg und Würzburg abgehalten. 
 
Die Erste Staatsprüfung im Doppelfach Kunst für das Lehramt an Gymnasien findet im Frühjahr 2016 
nur an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg statt. 

 
2. Der schriftliche Teil der Prüfung findet voraussichtlich vom 8. Februar 2016 bis 8. April 2016 statt. 
 
3. Die praktischen Prüfungen in den Fächern Musik und Kunst finden voraussichtlich vom 

8. Februar 2016 bis 17. Juni 2016 statt. 
 
4. Mündliche Prüfungen 
 
4.1 Die mündlichen Prüfungen im Rahmen der Ersten Staatsprüfung nach Nr. 1.1 dieser Bekanntma-

chung (bisheriges Recht) werden voraussichtlich innerhalb folgender Zeiträume durchgeführt: 
 

Studienbegleitender Leistungsnachweis 
 
Sofern diese Einzelprüfung zu einem gesonderten Prüfungstermin vor der Ersten Staatsprüfung im 
zugehörigen Fach abgelegt wird: 
 
Vom 8. Februar 2016 bis 17. Juni 2016. 
 
Sofern diese Einzelprüfung zum gleichen Prüfungstermin abgelegt wird wie die Erste Staatsprüfung 
im zugehörigen Fach: 
 
Vom 11. April 2016 bis 17. Juni 2016. 
 
Fach Erziehungswissenschaften 
 
Sofern dieses Fach zu einem gesonderten Prüfungstermin vor der Ersten Staatsprüfung in der Fä-
cherverbindung abgelegt wird: 
 
Vom 1. März 2016 bis 17. Juni 2016. 
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Sofern dieses Fach zum gleichen Prüfungstermin abgelegt wird wie die Erste Staatsprüfung in der 
Fächerverbindung: 
 
Vom 11. April 2016 bis 17. Juni 2016. 
 
Fächer der gewählten Fächerverbindung 
 
Fach I (1. Prüfungszeitraum) 
vom 11. April 2016 bis 6. Mai 2016 
 
Fach II (2. Prüfungszeitraum) 
vom 9. Mai 2016 bis 17. Juni 2016. 
 
Soweit Besonderheiten an der jeweiligen Universität dies erfordern, kann die Leitung der Außenstelle 
des Prüfungsamts hiervon abweichende, innerhalb des Gesamtprüfungszeitraums liegende Prü-
fungszeiträume festlegen. 
 
Der Prüfungsteilnehmer gibt im Zulassungsgesuch an, welches Fach seiner Fächerverbindung er im 
ersten und welches Fach er im zweiten Prüfungszeitraum ablegen möchte. Diesem Wunsch wird 
nach Möglichkeit entsprochen. Bei großer Kandidatenzahl oder aus wichtigen organisatorischen 
Gründen kann die Einteilung aber auch abweichend von den geäußerten Wünschen erfolgen. 

 
4.2 Die mündlichen Prüfungen im Rahmen der Ersten Staatsprüfung nach Nr. 1.2 dieser Bekanntma-

chung (neues Recht) werden voraussichtlich in der Zeit vom 11. April 2016 bis 17. Juni 2016 durch-
geführt. 

 
5. Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist bis spätestens 1. August 2015 persönlich gegen Emp-

fangsbestätigung oder per Einschreiben bei der Außenstelle des Prüfungsamts am Universitätsort 
einzureichen. Anträge auf Zulassung zu einer Wiederholungsprüfung sind zur gleichen Zeit und in 
gleicher Weise zu stellen. Kandidaten, die die Erste Staatsprüfung bzw. die staatliche Zwischenprü-
fung im Herbst 2015 nicht bestehen, können sich noch innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntga-
be des Prüfungsergebnisses zu einer Wiederholungsprüfung im Frühjahr 2016 anmelden. Entspre-
chendes gilt für Prüfungsteilnehmer, die sich zum Zweck der Notenverbesserung einer Wiederho-
lungsprüfung unterziehen wollen. 

 
5.1 Die Meldeformblätter für die Erste Staatsprüfung nach Nr. 1.1 dieser Bekanntmachung (bisheriges 

Recht) sind ab dem 1. Juni 2015 bei der Außenstelle des Prüfungsamts erhältlich. 
 
5.2 Die Meldeformblätter für die Erste Staatsprüfung nach Nr. 1.2 dieser Bekanntmachung (neues 

Recht) sind ab dem 1. Juni 2015 ausschließlich online unter 
http://www.km.bayern.de/staatspruefung1asp. verfügbar. Als Anmeldung gilt lediglich die Einreichung 
des ausgedruckten und unterschriebenen Meldebogens bei der Außenstelle des Prüfungsamts. 

 
6. Die in § 21 Abs. 3 und § 32 LPO I (in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2002) 

bzw. § 24 LPO I (vom 13. März 2008 (GVBl S. 180)) genannten Unterlagen sind bei der Meldung 
grundsätzlich lückenlos vorzulegen. 

 
7. Die Studien- und Prüfungsnachweise, die erst nach Meldeschluss erworben werden, sind sofort nach 

Erhalt, spätestens jedoch zwei Arbeitstage vor dem Termin der ersten Einzelprüfung unter Vor-
lage des Schreibens über die bedingte Zulassung bei der zuständigen Außenstelle des Prüfungs-
amts nachzureichen. Als „Arbeitstage“ gelten die Arbeitstage an der zuständigen Außenstelle des 
Prüfungsamts. Studien- und Prüfungsnachweise, die vor Meldeschluss erworben wurden, können 
nach dem 1. August 2015 nicht mehr angenommen werden. In diesen Fällen ist die Zulassung zur 
Prüfung zu versagen. 

 
8. Soweit die LPO I vorsieht, dass für bestimmte mündliche oder praktische Einzelprüfungen Schwer-

punkte, Spezialgebiete, vertiefte Kenntnisse oder spezielle Kenntnisse benannt werden können, hat 
sich der Prüfungsteilnehmer wegen der erforderlichen Angaben spätestens vier Wochen vor Beginn 
des Zeitraums für die mündlichen Prüfungen mit der an der Außenstelle durch Aushang bekannt ge-
gebenen Stelle in Verbindung zu setzen (§ 21 Abs. 2 Satz 4 LPO I in der Fassung der Bekanntma-
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chung vom 7. November 2002 (GVBl S. 657) bzw. § 24 Abs. 2 Satz 4 LPO I vom 13. März 2008 
(GVBl S. 180)). 

 
9. Teilnehmer an den staatlichen Weiterbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Prüfung in „Qua-

lifikation als Beratungslehrkraft“ und „Didaktik des Deutschen als Zweitsprache“ haben den Antrag 
auf Zulassung zu diesen Prüfungen bis zu dem unter Nr. 5 genannten Meldetermin persönlich gegen 
Empfangsbestätigung oder per Einschreiben bei der Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen einzu-
reichen. 

 
10. Schwerbehinderten oder gleichgestellten behinderten Menschen sowie Prüfungsteilnehmerinnen und 

Prüfungsteilnehmern, die nicht schwerbehindert oder gleichgestellt behindert sind, aber unter einer 
dauerhaften Prüfungsbeeinträchtigung leiden, kann ein Nachteilsausgleich nach § 54 der Allgemei-
nen Prüfungsordnung gewährt werden. Anträge sind bis spätestens 1. Dezember 2015 mit den 
entsprechenden Nachweisen an das Prüfungsamt im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst in München zu richten. 

 
Dr. Peter  M ü l l e r 
Ministerialdirektor 
 
(StAnz Nr. 15/2015) 
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Nichtamtlicher Teil 
 
Der Hinweis auf wiederholte Ausschreibungen von Funktionsstellen für freie bzw. demnächst 
freiwerdende Stellen an Volksschulen und Förderschulen in anderen Regierungsbezirken, der bei 
den Stellenausschreibungen im Amtlichen Teil dieses Schulanzeigers abgedruckt ist, gilt entspre-
chend auch für Ausschreibungen von Stellen an nichtstaatlichen Schulen. Bitte informieren Sie 
sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen Schulanzeigern und 
beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
 
 
Ausschreibung der Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters der BesGr. A 15 Z am Sonderpädago-
gischen Förderzentrum, Dominikus-Savio-Schule, Pfaffendorf/Ebern 
 
An der Dominikus-Savio-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Pfaffendorf/Ebern, ist zum Beginn 
des Schuljahres 2015/2016 die Stelle 
 

einer Schulleiterin bzw. eines Schulleiters 
 
zu besetzen.  
 
Die Dominikus-Savio-Schule (Sonderpädagogisches Förderzentrum mit den Förderschwerpunkten Ler-
nen, Sprache und Soziale und Emotionale Entwicklung) besteht an zwei Schulstandorten. Am Schul-
standort Pfaffendorf werden derzeit 80 Schüler/innen in teils jahrgangsgemischten Schulklassen der 
Klassenstufen 5 bis 9 unterrichtet. Hier gibt es auch ein Angebot für eine offene Ganztagesschule mit 15 
Plätzen. Am Schulstandort Ebern werden derzeit 30 Kinder in der Schulvorbereitenden Einrichtung un-
terwiesen. Darüber hinaus sind in Ebern die Diagnose- und Förderklassen sowie die Klassenstufen 3 und 
4  mit ca.70 Schüler/innen angesiedelt. Die heilpädagogischen Tagesstättengruppen sind im selben Ge-
bäude wie die Schulklassen untergebracht.  
 
Von den Bewerberinnen/Bewerbern erwarten wir mehrjährige Tätigkeit in den unterschiedlichen sonder-
pädagogischen Handlungsfeldern sowie Erfahrung in Führungsaufgaben. Vorausgesetzt wird die Bereit-
schaft zur Kooperation mit dem Gesamtleiter der Einrichtung und der Leitung des heilpädagogischen 
Heimes, sowie eine hohe Identifikation mit den Leitlinien der Salesianer Don Boscos, der katholischen 
Trägerin der Schule 
 
Wünschenswert sind weiterhin: 
 
• hohe Fachkompetenz, möglichst  im Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung 

 
• Erfahrungen und Kompetenz im Bereich der Inklusion  

 
• Bereitschaft und hohe Motivation zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Schulstandorte. 

 
• Zusammenarbeit im Leitungsteam, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Flexibilität 

 
• Gute EDV-Kenntnisse  
 
Wir bieten: 
 
• ein engagiertes, professionelles und qualifiziertes Mitarbeiter/innenteam 

 
• die Gelegenheit, sich aktiv am Gestaltungsprozess der Einrichtung zu beteiligen 

 
• eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe in der Leitungskonferenz der Einrichtung und im 

Schulleitungsteam 
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Für die Übertragung der Funktion als Sonderschulrektorin bzw. Sonderschulrektor A 15 Z sind neben 
einer entsprechenden Verwendungseignung insbesondere die vorgesehenen Beurteilungsstufen der ak-
tuellen dienstlichen Beurteilung und die sonstigen Voraussetzungen der Beförderungsrichtlinien (KMBek 
v. 18.03.2011, KWMBl Nr. 8/2011) erforderlich.  
 
Die Stelle ist nicht teilzeitfähig. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen. 
 
Bewerbungen mit entsprechenden Anlagen sind bis zum 15.05.2015 schriftlich zu richten an: 
Gesamtleitung Marcel Pelikan, Jugendhilfe Zentrum Dominikus-Savio, Am Schloß 1, 6126 Pfaffendorf 
e-Mail: marcel.pelikan@jhz-pfaffendorf.de 
 
 

155 
 

mailto:marcel.pelikan@jhz-pfaffendorf.de


Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 5/15 
 

Medienhinweise 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Besprechungen und Hinweise keine 
Genehmigung der betreffenden Bücher zum Unterrichtsgebrauch durch die Schulen darstellen. 
 
Schulbücher, die vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus lernmittelfrei zugelassen sind, 
werden in der Regel nicht besprochen. 
 
 
 
Luchterhand Verlag, Neuwied 
 
“Pädagogische Führung” (Nr. 2/2015) 
Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung 
 
Ich will nicht Vorbild sein (Oechslein) – Kinderrechtskonvention, UN-Ausschuss und Schule (Krappmann) 
– Was bedeutet ein kindgerechtes Schulleitbild für Lehrer? (Risse) – Führungskräfte fördern die Entwick-
lung der Lehrerpersönlichkeit (Sitek) – Lehrerpersönlichkeit  die Professionalisierung eines Mythos (Kle-
ment) – Lernen durch Engagement (Strehler) – Tradition und Innovation: Internat Solling (Volger) – Infor-
mationen und Bücher 
 
 
 
Oldenbourg/Prögel Verlag, München 
 
„Schulmagazin 5 – 10“ (Nr. 4/2015) 
 
Schulische Aufsichtspflicht (Böhm) – »Das war das Schlimmste« (Haidner) – Wer hat die dicksten Kartof-
feln? (Römer) – At the hospital (Kraus) – Vorsicht: heiß! (Mensching) – Wo zum Kuckuck …? (Freund) – 
Reisen in die DDR (Lascho) – Wie soll sich Max entscheiden? (Rom) – Die fünf Säulen des Islam (Stern) 
– Auf Klassenfahrt ins Internet (Bermes) – Digitale Spiele und reale Gewalt (Schwarz) – Informationen 
und Bücher 
 
 
 „Grundschulmagazin“ (Nr. 2/2015) 
 
Lesen (Metzger) – Die Leserolle (Mertens) – Treppe, Fenster, Klo (Hübner) – Sich und andere über Tiere 
informieren (Kröner) – Expedition Lesekompetenz (Mertens/Wimmer) – Nach China! (Assum) – Mischen, 
lösen, trennen – und miteinander sprechen (Kemme) – Individuell fördern im Mathematikunterricht (Do-
lenc-Petz) – Heterogenität ist Alltag – Differenzierung die Antwort (Bönsch) – Gestaltung eines Gebets-
würfels (Kleemann) – Das Reich Gottes in meinem Lapbook (Zoonz) – Informationen und Bücher 
 
 
 
Aulis Verlag Deubner, Köln 
 
“SACHE-WORT-ZAHL“ (Nr. 148/2015) 
Thema: Abschied, Tod, Erinnerung 
 
Abschied – Tod – Erinnerung (Ritter) – Lachen mit dem Herzen (Großmann) – Der Friedhof, ein Ort der 
Erinnerung als Lerngelegenheit (Ritter) – „Ente, Tod und Tulpe“ (Weiß) – Kriegerdenkmale erinnern, 
mahnen, stellen dar (Kiesel) – Mit allen Sinnen forschen: Fühl doch  mal … (Wegner/Höcker) – Informati-
onen und Bücher 
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Jugendliteratur 
 
A b e d i  Isabel 
 
Isola 
 
Arena Verlag, Würzburg, www.arena-verlag.de, kartoniert, 328 Seiten, ab 14 Jahren, 
18,8 x 12,2 x 2,39 cm, ISBN 978-3-401-50386-8, 7,99 € 
 
Zwölf Jugendliche, drei Wochen allein auf einer einsamen Insel vor Rio de Janeiro – als Darsteller eines 
Films, bei dem nur sie allein die Handlung bestimmen. Doch bald schon wird das paradiesische Idyll für 
jeden von ihnen zu einer ganz persönlichen Hölle. Und am Ende müssen die Jugendlichen erkennen, 
dass die Lösung tief in ihnen selbst liegt. 
 
 
 

Mathematik – Grundschule 
 
 
G a i d o s c h i c k  Michael 
 
Einmaleins verstehen, vernetzen, merken. Strategien gegen Lernschwierigkeiten. 
 
Friedrich Verlag (Kallmeyer in Verbindung mit Klett), www.friedrich-verlag.de, 2015, 168 Seiten, mit 
Downloadmaterial,  Broschur, ISBN 978-3-7800-4802-8, 24,95 € 
 
Das Einmaleins gehört zu den fundamentalen Lernbereichen der Grundschulmathematik. Es zu verste-
hen und zu beherrschen ist auch nach dem LehrplanPlus ein unstrittiges Anliegen des Mathematikunter-
richts.  
 
Hierfür bietet der neu aufgelegte Praxisband von Michael Gaidoschick ein ganzheitliches Konzept, das 
insbesondere auch Kinder helfen kann, die sich mit mathematischen Themen schwer tun. 
 
Der Autor liefert neben dem didaktischen Hintergrundwissen, das auch die notwendigen Voraussetzun-
gen für das Einmaleinslernen einschließt, einen konkreten, unmittelbar umsetzbaren Leitfaden für das 
Erarbeiten und Üben des Einmaleins sowie zahlreiche Materialien und Kopiervorlagen für eine Lernkartei, 
die als Download zur Verfügung stehen. 
 
Ausgehend von Kernaufgaben können Lernende systematisch, kleinschrittig und verständig die Einmal-
einsreihen und deren innere Zusammenhänge als Basis für das spätere Automatisieren  kennen und ver-
stehen lernen.  
 
Das Buch ist aufgrund seiner theoretisch fundierten Praxisbeispiele nicht nur für angehende Grundschul-
lehrerinnen eine ungemein hilfreiche Lektüre, sondern auch für Lehrkräfte und Eltern, die nach einem 
schlüssigen didaktischen Modell und daraus abgeleiteten methodischen Ansätzen suchen, um damit den 
Kindern das Einmaleinslernen zu erleichtern. 
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Schulrecht 
 
Bayerisches Schulrecht 
 
Schulgesetze – Schulordnungen – Lehrerdienstrecht – weitere Vorschriften (KMBek, KMS) 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, CD-ROM, 55. Ausgabe, März 2015, 
Rechtsstand: 1. Januar 2015, Art.-Nr. 67167055, ISBN 978-3-556-00680-1, 78,00 € 
 
Diese digitale Sammlung enthält die schulrechtlichen Grundlagen für das bayerische Schulwesen. Alle 
Vorschriften sind übersichtlich nach einzelnen Themenfeldern, wie beispielsweise Schulordnungen, Leh-
rerdienstrecht, Schulfinanzierung, Schulaufsicht, Schulverwaltung und Schulorganisation gegliedert. Wei-
tere Vorschriften zu schulartübergreifenden Regelungen, zum Unterricht, zu allgemein bildenden Schulen 
sowie zu berufsbildenden Schulen und zu Aus- und Fortbildung ergänzen die umfangreiche Datenbank. 
 
Ziel dieser Zusammenstellung ist es, Schulaufsichtsbehörden, Schulträgern, Schulleiterinnen und Schul-
leitern, Lehrkräften und allen, die sich für das Schulrecht interessieren, einen umfassenden Überblick 
über das geltende Schulrecht und dessen weiterführende Vorschriften zu geben. 
 
 
 
Das Schulrecht in Bayern 
 
Bayer. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) mit Kommentar und weiteren 
Vorschriften 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 188, 
1. Februar 2015, Art.-Nr. 66243188, 64,80 € 
 
Herausgegeben von Prof. Dr. Josef Franz Lindner, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Universität Augsburg, 
Dr. Helmut Stahl, Ministerialrat a. D., ehemals im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus, München 
 
Hauptinhalt dieser Lieferung ist das Stichwortverzeichnis, das vollständig überarbeitet, ergänzt und auf 
den neuesten Stand gebracht wurde. Ferner wurde die Umsetzung der Verordnung der Staatsregierung 
zur Anpassung des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung abgeschlossen. Diese Lieferung 
enthält ferner die neu gefasste Kommentierung der Artikel 49 und 75 des Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetzes. 
 
 
 
Berufliches Schulwesen in Bayern 
 
Informationssystem mit Kommentierungen, Schul- und Dienstrecht und E-Mail-Service 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 167, 
9. Februar 2015, Art.-Nr. 66249167, 77,80 € 
 
Herausgegeben und bearbeitet von Maximilian Pangerl, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, München 
 
Schwerpunkt dieser Lieferung ist die Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes, mit der der 
Schulgeldersatz ab 1. August 2015 nochmals erhöht wird. Neu ist die KMBek zur Einführung der erweiter-
ten Schulleitung im Schuljahr 2015/16 und die KMBek zur Würdigung ehrenamtlicher Elternarbeit in der 
Schule. In die Druckfassung aufgenommen wird die KMBek mit Hinweisen zum Verhalten bei strafrecht-
lich relevanten Vorkommnissen und zur Beteiligung des Jugendamts. Das KMS zur Fortführung der Ko-
operation Wirtschaftsschule-Mittelschule ist ebenso enthalten wie Hinweise auf ein Förderprogramm für 
Schülerunternehmen zur gesundheitsfördernden Schulverpflegung. 
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Dienstrecht Bayern II 
 
Arbeitsrecht – Tarifrecht der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 143, 
März 2015, Art.-Nr. 67077143, 124,00 € 
 
Mit dieser Lieferung wurden das Mindestlohngesetz und die Durchführungshinweise der VKA zum Min-
destlohngesetz neu in die Sammlung aufgenommen. Es wurden umfangreiche Änderungen bei den Lan-
desbezirklichen Tarifverträgen und in Teil 4 eingearbeitet. 
 
 
 
Dienstrecht Bayern I 
 
Status-, Laufbahn, Besoldungs- und Versorgungsrecht der Beamten mit ergänzenden Vorschriften 
und erläuternden Hinweisen 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 198, 
Rechtsstand: 15. März 2015, Art.-Nr. 66190198, 86,40 € 
 
Ganz aktuell enthält die Aktualisierungslieferung die Kommentierung vons Art. 97 BayBG Erfüllungsüber-
nahme bei Schmerzensgeldansprüchen), die von unserer neuen Autorin, Frau Verleger, erstellt wurde. 
Die Norm wurde erst mit dem Haushaltsgesetz 2015/2016 vom 17. Dezember 2014 in das BayBG einge-
fügt. Gleiches gilt für den neuen Art. 144 BayBG, der eine Übergangsregelung zur Beihilfeberechtigung 
für Tarifbeschäftigte, die bereits vor dem 1. Januar 2001 beschäftigt waren, enthält. 
 
Mit den Ausführungen zu § 6 BeamtStG (Beamtenverhältnis auf Zeit), § 7 BeamtStG (Voraussetzungen 
des Beamtenverhältnisses) und § 8 BeamtStG (Ernennung) erläutert Frau Engert wesentliche Grundla-
gen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt sind die Kommentierungen des Leistungslaufbahngesetzes. Frau Mehre erläu-
tert Art. 7 LlbG (Vorbildung), Art. 8 LlbG (Ausbildung) sowie Art. 36 (Probezeit). Die Kommentierung des 
in der Praxis häufig streitanfälligen Rechts der dienstlichen Beurteilung wird von Dr. Kathke mit Art. 60 
(Zuständigkeit), Art. 61 (Eröffnung der dienstlichen Beurteilung) und Art. 62 (Leistungsfeststellung) fortge-
führt. Schließlich wird Art. 70, der ebenfalls im Haushaltsgesetz 2015/2016 geändert wurde, von Frau 
Mehre aktualisiert. 
 
 

Schulverwaltung 
 
 
Aktenplan für Registraturen der Schulen 
 
Ergänzbare Sammlung mit Einführung, Hinweisen zu Aktenführung  und –verwaltung, Aktenpläne 
A und B sowie ausführlichem Stichwort-ABC 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 30, 
30. Januar 2015, Art.-Nr. 66292030, 44.80 € 
 
Bearbeitet von Dipl.-Archivar (FH) Horst Gehringer, Leiter des Staatsarchivs Bamberg 
 
Mit dieser Lieferung wurde das Stichiwort-ABC umfangreich ergänzt und überarbeitet. Ergänzend wurden 
wichtige rechtliche Änderungen berücksichtigt. 
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Sonstiges 
 
 
J e n s e n  Helle 
 
Hellwach und ganz bei sich. Achtsamkeit und Empathie in der Schule. 
 
Beltz Verlag, Weinheim und Basel, www.beltz.de, 2014, 1. Auflage, 200 Seiten, gebunden, 
ISBN 978-3-407-85840-5, 16,95 € 
 
Die Autorin, diplomierte Psychologin, Dozentin und Supervisorin, setzt sich in ihrem Buch mit einer Kern-
kompetenz pädagogischen Arbeitens auseinander, der Beziehungskompetenz. Es geht um die gelingen-
de Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung als Basis für die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls, 
das u.a. Voraussetzung ist für möglichst entspanntes und angstfreies Lernen. 
 
Helle Jensen macht deutlich, dass die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern und damit auch 
zwischen Lehrkräften und Schülern asymmetrisch ist und folglich die Initiative und die Gestaltung der 
Beziehungsarbeit in der Verantwortung der Erwachsenen liegen. 
 
Dabei geht es seitens der Lehrkräfte zunächst darum, eine Balance herzustellen zwischen der nach au-
ßen und nach innen gerichteten Aufmerksamkeit, dem eigenen Fühlen und dem fachlichen Wissen.  
So kann ganzheitliche Authentizität entstehen als Grundlage für die gezielte Förderung entsprechender 
Beziehungen im pädagogischen Feld. 
 
Im umfangreichen praktischen Teil des Buches bietet die Autorin 69 Achtsamkeitsübungen zur Selbster-
fahrung und zur Förderung der Beziehungskompetenz von Kindern und Jugendlichen für folgende Situa-
tionen an: 
 
• Ein guter Start in den Tag 
• Das gute Lern- und Entwicklungsumfeld 
• Kinder und Jugendliche, die herausfordern 
 
Sämtliche Übungen sind so beschrieben, dass sie unmittelbar umsetzbar sind. Sie sind nicht aufwändig 
und erfordern wenig Zeit. Somit können sie problemlos in den Schulalltag eingebaut werden. Ein Übungs-
index am Ende des Buchs erleichtert die Orientierung und das Auffinden bestimmter Übungen. Dort fin-
den sich auch Hinweise auf Filmausschnitte zu einigen Übungsformaten. 
 
Wer um die Bedeutung der Beziehung in der pädagogischen Arbeit weiß und nach praktikablen Anregun-
gen sucht, sollte das Buch lesen. Kollegien, die sich im Rahmen der Schulentwicklung Schwerpunkten 
wie Schul- oder Lernklima widmen, vermag es wertvolle Hinweise zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgegeben von der Regierung von Unterfranken, Würzburg. Erscheint nach Bedarf monatlich ein-
mal und wird auf der Internetseite der Regierung von Unterfranken veröffentlicht. Weitere Informationen 
zum Schulanzeiger: Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Z3, Peterplatz 9, 97070 Würzburg. 
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